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§ 38 Absatz 3 LWG NRW (vom 08.07.2016) 

„Zur langfristigen Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung entsprechend 

ihrer Pflichten nach Absatz 1 und 2 haben die Gemeinden für ihr Gemeindegebiet ein 

Konzept über den Stand und die zukünftige Entwicklung der Wasserversorgung 

(Wasserversorgungskonzept) aufzustellen, das die derzeitige Versorgungssituation 

und deren Entwicklung und damit verbundenen Entscheidungen mit Darstellung der 

Wassergewinnungsgebiete mit dem zugehörigen Wasserdargebot, der 

Wassergewinnungs- und -aufbereitungsanlagen, der Beschaffenheit des Trinkwassers, 

der Verteilungsanlagen sowie der Wasserversorgungsgebiete und deren Zuordnung zu 

den Wassergewinnungsanlagen beinhaltet, insbesondere im Hinblick auf den 

Klimawandel. Das Konzept ist der zuständigen Behörde erstmalig zum 1. Januar 2018 

vorzulegen und alle sechs Jahre fortzuschreiben und erneut vorzulegen. Wird das 

Wasserversorgungskonzept nach sechs Monaten nicht beanstandet, kann die Gemeinde 

davon ausgehen, dass mit der Umsetzung der dargestellten Maßnahmen in dem dafür 

von der Gemeinde vorgesehenen zeitlichen Rahmen die Aufgaben nach Absatz 1 

ordnungsgemäß erfüllt werden. Das für Umwelt zuständige Ministerium wird ermächtigt, 

mit Rechtsverordnung Umfang und Inhalt des Wasserversorgungskonzeptes zu regeln. 
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§ 38 Absatz 3 LWG NRW (vom 08.07.2016) 

Versorgungssituation (derzeitig und zukünftig): 

 

- Gemeindliche + wasserwirtschaftliche Situation 

     (Wasserbedarf und –dargebot) 

- Versorgungsanlagen  (Entnahme, Aufbereitung, Transport + 

Verteilung) 

- Wasserbeschaffenheit 

- Organisation und Rahmenbedingungen der Wasserversorgung  

 

- mögliche Gefährdungen und Schwächen bzw. Anpassungsbedarf 

- abgeleitete Maßnahmen und Entscheidungen 
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Ein Wasserversorgungskonzept dient der…. 

 Dokumentation der gesamten Wasserversorgungssituation 

 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen 

 Transparenz wasserwirtschaftlicher Entscheidungen 

 Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher Interessen 

 Rechtssicherheit wasserwirtschaftlichen Handels 

 Garantie der Daseinsvorsorge 
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Agenda 

 § 38 (3) LWG NRW 

 Zweck 

 Arbeitshilfen für 396 WVK in NRW 

 ausgewählte Details 

 Informationsquellen 

 Fazit 

Wasserversorgungskonzepte in NRW: 23 Städte und 373 Gemeinden (396) 
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Arbeitshilfen 

im 

Internet 

unter 

 
www.lanuv.nrw.de 
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Einführungserlass 

 Angaben zum Inhalt (Verweis auf 

Gliederung und Beispielliste) 

 Vorlage bis spätestens zum 

30.06.2018 

 Hinweis auf Fortbildungen (13. 

und 29. Juni 2017 BEW), 

Dienstbesprechung (04. Mai 

2017) und Erfahrungsaustausch 

(März 2018) 
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Arbeitshilfen 

 Gliederung 

Die Gliederung sollte 

möglichst gewahrt werden. 
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Gliederung 
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Gliederung 
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Gliederung 
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Arbeitshilfen 

 Beispielliste 
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Arbeitshilfen 

 Beispielliste 

 als „Anregung“ gedacht 

 textliche Beschreibung 

erforderlich 

 

 wird weiterentwickelt 

      (mit Ihrer Unterstützung?) 
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Gemeindegrenzen ≠ Versorgungsgebietsgrenzen 

 Ein Versorgungsgebiet für mehrere Gemeinden: 

Versorgungssicherheit der Gemeinde muss dargelegt werden. 

Wenn dazu keine spezifische Aussage erforderlich ist, kann 

Aussage zum gesamten Versorgungsgebiet ausreichend sein 

( Abstimmung mit BR) 

 

 Eine Gemeinde mit mehreren Versorgungsgebieten: separate 

Beschreibung und Bewertung ggf. sinnvoll (z.B. Unterkapitel) 
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Wassereinzugsgebiet außerhalb Gemeinde 

 Wassereinzugsgebiet ist Bestandteil des WVK 

Brunnen    

   Gemeinde    

„fremdes“ Wassereinzugsgebiet 

innerhalb Gemeinde 

 Darstellung in Übersichten sinnvoll 

 Detaillierte Beschreibung ist Aufgabe der Gemeinde, die 

Wasserressource nutzt 
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Sensible Daten 

 Darstellung in ausreichender Vertiefung ohne sensible Daten 

offenzulegen 

 z.B. schematische Darstellungen 

@ Stadtwerke Düsseldorf 
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Kleinanlagen zur Eigenversorgung 

- Kleinanlagen zur Eigenversorgungen sind Teil der 

Wasserversorgung 

-  Anzahl + räumliche Verteilung darstellen 

 

 

Gebiet Bemerkung Anzahl Anlagen

Musterstadt 

"Ostend"

zusammenhängendes 

Gebiet ohne zentrale 

Wasserversorgung

120 Anlagen

verteilt über 

Stadtgebiet
 meist Stadtrandlage 14 Anlagen
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Wenn Einschränkung gegeben oder absehbar ist: 

 Anzahl Anlagen, aufgeschlüsselt nach Lage und Parameter 

 

Duldung 1 Duldung 2 Duldung 2

Ortsteil/Gemarkung Nordstadt Ostend Ostend

Betroffener Parameter Nitrat Nitrat Nitrat

Anzahl Anlagen 1 28 9

Höchstwert bis zu welchem die 

Nichteinhaltung/Nichterfüllung geduldet 

wird

90 mg/l 90 mg/l 130 mg/l

Zeitraum, in dem die 

Nichteinhaltung/Nichterfüllung geduldet 

wird

3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

Ggf. veranlasste Auflagen bei 

Weiterbetrieb der Anlage (z.B. 

Nutzungseinschränkungen)

keine Kinder < 2 a; 

jährliches Monitoring

keine Kinder < 2 a; 

jährliches Monitoring

keine Kinder < 2 a; 

jährliches Monitoring

Maßnahmen zur Wiederherstellung der 

Trinkwasserqualität

Duldung der 

Nichteinhaltung/Nichterfüllung erteilt 

durch Gesundheitsamt/Bearbeiter

GA Musterstadt GA Musterstadt GA Musterstadt

 Duldungen der Nichteinhaltung von Grenzwerten Kleinanlagen zur Eigenversorgung (gemäß § 3 Nr. 2 

Buchstabe c TrinkwV 2001)

      Maßnahmen?        
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Verweise auf bestehende Dokumente 

 i.d.R. nicht ausreichend 

 Zusammenfassende Darstellung der Inhalte erforderlich 

 Anhänge möglich, sollen aber nicht zur Überfrachtung führen  

 Lesbarkeit muss gegeben sein 

 



22 Lars Richters – MKULNV NRW 

Format (Analog / Digital) 

- Vorlage als digitales Dokument (lesbar) 

- Ausdruck nur bei Bedarf (nach Aufforderung) 

- ggf. zusätzlich georeferenzierte Daten (wenn vorhanden) 
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mögliche Informationsquellen 
 www.elwasweb.nrw.de  (HygrisC) 

 

i! 
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mögliche Informationsquellen 
 http://www.umweltportal.nrw.de 

 

i! 
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mögliche Informationsquellen 
 www.tim-online.nrw.de 

 

i! 



26 Lars Richters – MKULNV NRW 

mögliche Informationsquellen 
 www.geoportal.nrw 

 

i! 
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mögliche Informationsquellen 
 https://geoviewer.bgr.de 

i! 
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mögliche Informationsquellen 
 https://open.nrw/de 

 

i! 
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mögliche Informationsquellen 
 www.landesdatenbank.nrw.de (oder www.it.nrw.de) 

 

i! 
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mögliche Informationsquellen 
 Kartendienste 

 www.google.de/maps 

 www.bing.com/maps 

i! 
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mögliche Informationsquellen 
 Wasserrechtsantrag 

 Schutzgebietsgutachten 

 Berichte 

 Dokumentationen 

 TSM 

 WSP 

 Altlasten- / Umweltkataster 

 Begehungen 

 „Erfahrungswissen“ 

 …. 

 

i! 
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WVK beeinhaltet: 
- Gemeindliche + wasserwirtschaftliche Situation 

- Versorgungsanlagen 

- Wasserbeschaffenheit 

- Organisation und Rahmenbedingungen  

- Risiken und Anpassungsbedarf 

- Maßnahmen und Entscheidungen 

WVK bietet: 

- Zusammenfassende „Gesamtschau“ der Wasserversorgung 

Fazit 
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Fazit 

Doku- 
mentation 

Planung 

Transparenz 

Berück- 
sichtigung 

Rechts- 
sicherheit 

Garantie 
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Herzlichen Dank für Ihr Interesse! 

 

 

FRAGEN ? 

0211/4566-272 

Lars.Richters @ mkulnv.nrw.de 

Bilder: www.pixabay.com 


